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AUS DEM VERBAND

Liebe Kolleginnen, 
Ihr Engagement ist gefragt! 

Im Oktober 2017 läuft die Amtsperiode des Vorstands des 
Deutschen Ärztinnenbundes e.V. (DÄB) aus und es wird neu 
gewählt. Deshalb möchten wir alle engagierten Kolleginnen 
bitten, über die aktive Mitgestaltung in unserem Verband nach-
zudenken.
Zu wählen sind: die Präsidentin, zwei Vizepräsidentinnen, die 
Schriftführerin, die Schatzmeisterin und zwei Beisitzerinnen. 
Eine Beisitzerin übernimmt gleichzeitig die Aufgabe der Natio-
nalen Koordinatorin (National Coordinator) als Verbindung 
zum Weltärztinnenbund MWIA (Medical Women’s Internatio-
nal Association). Eine der beiden Beisitzerinnen kommt aus 
der Gruppe der ordentlichen Mitglieder unter 40 Jahren.
Alle Kolleginnen, die sich angesprochen fühlen und ordent-
liches Mitglied des DÄB sind, sollten jetzt eine mögliche Kan-
didatur für diese Aufgaben erwägen und die Chance nutzen, 
sie in ihrer DÄB-Gruppe, im Beirat und mit den derzeitigen Vor-
standskolleginnen zu diskutieren.
Laut Satzung müssen die jeweiligen Vorschläge von zehn Mit-
gliedern mit der Bereitschaftserklärung zur Kandidatur spätes-
tens drei Monate vor der Wahl, das heißt bis zum 06.07.2017, 
der Wahlleiterin Christine Hidas per Mail (hidas@gmx.de) oder 

EINLADUNG ZUR REGULÄREN MITGLIEDERVERSAMMLUNG AM 06. 10. 2017 IN BERLIN

Aufruf zur DÄB-Vorstandswahl im Herbst 2017: Kandidatinnen erwünscht

per Post vorliegen. Die entsprechenden Formulare sind bei 
Frau Baddack in der Geschäftsstelle Berlin unter gsdaeb@
aerztinnenbund.de anzufordern und möglichst bis zum 
30.05.2017 im Original per Post bei der Wahlleiterin Christine 
Hidas (Ludwigshöhe 80, 64285 Darmstadt) einzureichen.

Für die Veröffentlichung in der ärztin 02/17 wird eine Kurz-
vorstellung mit Werdegang, Arbeitsschwerpunkten in der Vor-
standsarbeit und persönlichen Interessen im Word-Format 
sowie ein farbiges Porträtfoto (jpg) mit mindestens 300 dpi 
Auflösung per Mail an die Wahlleitung (hidas@gmx.de) und an 
Gundel Köbke von der Redaktion der ÄRZTIN (presse@aerz-
tinnenbund.de) erbeten. Der Textumfang sollte 2.000 Zeichen 
inklusive Leerzeichen nicht überschreiten und bis zum Redak-
tionsschluss am 28. Juni 2017 eingehen.

Bei Fragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung und hoffen 
auf reges Interesse.

Der Wahlausschuss & die Gruppe Frankfurt im März 2017

Wahlausschuss 2017: Christine Hidas (Wahlleitung), 1. Vor-
sitzende der Regionalgruppe Frankfurt, Sabine Schlitt (stell-
vertretende Wahlleitung) und Dr. med. Tanja Kobuß 

An die Wahlleiterin Christine Hidas, Ludwigshöhe 80, 64285 Darmstadt

Briefwahlantrag für die Vorstandswahl des Deutschen Ärztinnenbundes e.V.
Hiermit fordere ich meine Wahlunterlagen für die Vorstandswahl des Deutschen Ärztinnenbundes am 06.10.2017 in Berlin an. 
Ich bin stimmberechtigtes Mitglied im Deutschen Ärztinnenbund e.V. Ein mit 1,45 Euro frankierter und adressierter DIN-A5- 
Antwortumschlag ist beigefügt.

Name, Adresse 

Datum/Unterschrift

Hinweise zur Briefwahl

Wenn Sie nicht zur Mitgliederversammlung des Deutschen Ärztin-
nenbundes e.V. DÄB kommen können, haben Sie die Möglichkeit 
der Briefwahl. Die Unterlagen hierfür können ab sofort angefordert 
werden und werden Ihnen ab 01.08.2017 zugeschickt. Für die An-
forderung der Wahlunterlagen benutzen Sie bitte den unten ange-
gebenen Anforderungscoupon.
Laut Wahlordnung müssen die Anträge auf Briefwahl spätestens 
zwei Wochen vor der Wahl, das heißt am 22.09.2017 bei der Wahl-
leiterin Christine Hidas schriftlich per Post eingegangen sein. Die 
ausgefüllten Unterlagen zur Briefwahl müssen bis spätestens 

04.10.2017 (= 48 Stunden vor Beginn des Wahlgangs) der Wahllei-
terin vorliegen.
Die Wählerinnenliste wird drei Monate vor der Wahl erstellt und kon-
tinuierlich durch die neu eingetretenen Mitglieder ergänzt. Gegen die 
Liste kann Einspruch erhoben werden; über diesen entscheidet der 
Wahlausschuss. Die Art der Bekanntgabe der Wählerliste sowie die 
Fristen für die Einsicht- und Einspruchsmöglichkeiten bestimmt der 
Wahlausschuss. Noch bis 31.07.2017 kann außerdem die Wähler-
liste in der Geschäftsstelle des DÄB in Berlin und bei der Wahlleite-
rin eingesehen werden. Die Einspruchsfrist endet am 01.08.2017. 
Nach Ablauf dieser Frist können nur noch nach dem 01.08.2017 neu 
eingetretene Mitglieder Einspruch bis zum 30.08.2017 erheben.




